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ANHANG MUSTER-Geschäftsordnung
zur Orientierungshilfe „Bezirksposaunenarbeit im EJW“, Stand: 25.02.2026

Geschäftsordnung der Bezirksposaunenarbeit im Kirchenbezirk [Name][footnoteRef:1] [1:  In fusionierten Kirchenbezirken mit mehreren Bezirksjugendwerken wird empfohlen, die Bezeichnung der Geschäftsordnung wie folgt zu ergänzen: „Geschäftsordnung der Bezirksposaunenarbeit [Ortsbezeichnung des Bezirksjugendwerks] im Kirchenbezirk [Name]“] 



Präambel

Gemäß § 4 Abs. 1 der Ordnung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (im Folgenden „EJW-Ordnung“) ist das EJW „in Bezirke gegliedert (Bezirksjugendwerke), die in der Regel das Gebiet eines Kirchenbezirks umfassen“. Die Bezirksjugendwerke wiederum sind rechtlich unselbständige Einrichtungen der jeweiligen Kirchenbezirke. Die Zugehörigkeit der örtlichen Gruppierungen zu den Bezirksjugendwerken ergibt sich aus § 1 der Rahmenordnung für die Bezirksarbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (Bezirksrahmenordnung/BRO). Demnach gehören sowohl „alle Gruppen, Kreise, Vereine und Aktionen (Gruppierungen) der Kirchengemeinden im Bereich des Kirchenbezirks“ zum Bezirksjugendwerk als auch „alle rechtlich selbständigen Gruppierungen im Bereich des Kirchenbezirks, deren Satzung im Einvernehmen mit dem EJW die Zugehörigkeit zu diesem vorsehen“ (insbesondere CVJM).

Entsprechend gehören sowohl die Posaunenchöre der Kirchengemeinden als auch die Posaunenchöre der CVJM und ggf. eigenständige Posaunenchorvereine mit Satzungsbezug zum EJW zu den Bezirksjugendwerken. Dabei ist die Bezirksposaunenarbeit üblicherweise ein Arbeitsschwerpunkt im Sinne von § 7 Abs. 1 Buchstabe i) BRO. 

Die vorliegende Geschäftsordnung regelt die Ausgestaltung der Bezirksposaunenarbeit innerhalb des Bezirksjugendwerks [Bezeichnung] und ihre Einbindung in die Posaunenarbeit in Württemberg, einem Arbeitsbereich der EJW-Landesstelle im Sinne von § 12 der EJW-Ordnung.


§ 1 Zugehörigkeit und Arbeitsweise

(1) Zur Bezirksposaunenarbeit gehören nach Maßgabe von § 1 der Bezirksordnung alle Posaunenchöre von 
a)	Kirchengemeinden im Bereich des Kirchenbezirks, die rechtlich unselbständig sind;
b)	alle Posaunenchöre von rechtlich selbständigen Gruppierungen im Bereich des Kirchenbezirks, deren Satzungen im Einvernehmen mit dem EJW die Zugehörigkeit zu diesem vorsehen;
c)	andere Posaunenchöre nach Maßgabe von § 1 Absätze 2 und 3 der Bezirksordnung.

(2) Die Bezirksposaunenarbeit ist gemäß Beschluss der Delegiertenversammlung vom XX.XX.XXXX ein Arbeitsschwerpunkt im Sinne von § 7 Abs. 1 Buchstabe i) der Bezirksordnung und entsendet gemäß Beschluss X Personen als Bezirksverantwortliche nach § 9 Abs. 1 Buchstabe e) Bezirksordnung in den Bezirksarbeitskreis. Die Bezirksverantwortlichen, darunter die Bezirksposaunenwartin oder der Bezirksposaunenwart, werden als Leitung der Bezirksposaunenarbeit von der Versammlung der Chorvertreter gewählt.

[ALTERNATIVE] (2) Eine Versammlung der Chorvertreter wählt die Leitung des Bezirksposaunenarbeit, darunter die Bezirksposaunenwartin oder der Bezirksposaunenwart. Die Bezirksposaunenwartin oder der Bezirksposaunenwart oder eine von ihr oder ihm benannte Person ist nach § 9 Abs. 1 Buchstabe e) Bezirksordnung beratendes Mitglied im Bezirksarbeitskreis.


[bookmark: _GoBack]§ 2 Versammlung der Chorvertreter

(1) Mindestens einmal jährlich treffen sich die Verantwortlichen aller zur Bezirksposaunenarbeit gehörenden Posaunenchöre zu einer Versammlung der Chorvertreter. Jeder Posaunenchor entsendet hierfür X Personen. Darunter soll die jeweilige Chorleiterin oder der jeweilige Chorleiter sein. Der Bezirksarbeitskreis entsendet ein stimmberechtigtes Mitglied, die weiteren Mitglieder des Bezirksarbeitskreises können beratend an der Versammlung der Chorvertreter teilnehmen.

(2) In der Versammlung der Chorvertreter werden Belange der Bezirksposaunenarbeit verhandelt und Informationen aus der Posaunenarbeit in Württemberg geteilt. Sie wählt zudem die Leitung der Bezirksposaunenarbeit nach § 3 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung. 

(3) Zu der Versammlung der Chorvertreter wird von der Bezirksposaunenwartin oder dem Bezirksposaunenwart unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 2 Wochen eingeladen. Hiervon abweichend wird zur Versammlung der Chorvertreter als Wahlversammlung nach § 3 Abs. 2 von der oder dem Vorsitzenden des Bezirksjugendwerks eingeladen.


§ 3 Leitung der Bezirksposaunenarbeit

(1) Die Bezirksposaunenarbeit wird von einer Bezirksposaunenwartin oder einem Bezirksposaunenwart und einer Stellvertretung geleitet. Sie sind als Bezirksverantwortliche nach Maßgabe von § 9 Abs. 1 Buchstabe e) Bezirksordnung in die Arbeit des Bezirksarbeitskreises eingebunden. Die Leitung im Bezirksteam wird grundsätzlich einvernehmlich wahrgenommen; im Zweifel entscheidet die Bezirksposaunenwartin oder der Bezirksposaunenwart. Die Leitung des Bezirksposaunenarbeit wird in ihrer Arbeit von einer Bezirksjugendreferentin oder einem Bezirksjugendreferenten nach Maßgabe des Bezirksarbeitskreises unterstützt.

[ALTERNATIVE] (1) Die Bezirksposaunenarbeit wird von einem Bezirksteam, bestehend aus der Bezirksposaunenwartin oder einem Bezirksposaunenwart, einer Stellvertretung [und weiteren Beauftragten] geleitet. Sie sind als Bezirksverantwortliche nach Maßgabe von § 9 Abs. 1 Buchstabe e) Bezirksordnung in die Arbeit des Bezirksarbeitskreises eingebunden. Die Leitung im Bezirksteam wird grundsätzlich einvernehmlich wahrgenommen; im Zweifel wird im Mehrheitsbeschluss entschieden. Das Bezirksteam wird in seiner Arbeit von einer Bezirksjugendreferentin oder einem Bezirksjugendreferenten nach Maßgabe des Bezirksarbeitskreises unterstützt.

(2) Die Leitung der Bezirksposaunenarbeit wird von der Versammlung der Chorvertreter in getrennten Wahlgängen für die Dauer von fünf Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Wahlversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der zur Bezirksposaunenarbeit gehörenden Chöre vertreten ist. Das Wahlergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten und bedarf der Bestätigung durch den Bezirksarbeitskreis. In Zweifelsfällen ist der zuständige Landesposaunenwart/Landesreferent für Posaunenarbeit zu hören. Das Protokoll ist dem Arbeitsbereich Posaunenarbeit im EJW zuzusenden.

(3) Zu den Aufgaben der Leitung des Bezirksposaunenarbeit gehört:
a)	Vertretung der Posaunenarbeit im Bezirksjugendwerk;
b) 	Ansprechpartner gegenüber dem Arbeitsbereich Posaunenarbeit im EJW und Teilnahme an den Bezirksposaunenwartetagungen.
c)	Ansprechpartner gegenüber dem Dekanat und dem Bezirkskantorat;
d)	Betreuung und Begleitung der Posaunenchöre, Posaunenchorleiterinnen und Posaunenchorleiter, Jungbläserleiterinnen und Jungbläserleiter im Bezirk; hierzu gehört auch die Organisation von Schulungen für die Multiplikatoren;
e)	Kontakt zu den Chören über die Versammlung der Chorvertreter;
f)	Kontakt zu den Chören durch Probenbesuche (als MitspielerIn oder als ChorleiterIn) und Kommunikation über Internetseite, Rundmails, Rundbriefe etc.; hierzu gehört auch die Weiterbildung der BläserInnen und speziell der JungbläserInnen durch geeignete Veranstaltungen und Schulungen;
g)	Darstellung der Posaunenarbeit im Bezirk nach außen – Öffentlichkeitsarbeit;
h)	Ehrungen entsprechend der Ehrungsordnung beantragen (Urkunden, Anstecknadeln und an den jeweiligen Adressaten in den Posaunenchören weiterleiten;
i)	Bei Jubiläen, Dank an Bläserjubilaren und Verabschiedungen von Chorleitern die Bezirksarbeit repräsentieren;
j)	Bewirtschaftung des Teilhaushalts für die Bezirksarbeit[footnoteRef:2]; [2:  In Absprache mit Bezirksjugendwerk und Kirchenbezirk kann die finanzielle Abbildung der Bezirksposaunenarbeit auch als Teilhaushalt im Kirchenbezirkshaushalt abgebildet werden.] 

k)	Durchführung und Organisation von Bezirksveranstaltungen, ggf. eines Bezirksposaunentages;
l)	Sonstige überörtliche Veranstaltungen im Bezirk vorbereiten und mitgestalten, bei denen Bläser benötigt werden. 

Die Geschäftsordnung der Bezirksposaunenarbeit im Kirchenbezirk [Name] wurde vom Bezirksarbeitskreis am XX.XX.XXXX beschlossen.

Seite 1 von 6

Seite 1 von 6
